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Schuldenprobleme in Familien mit Kindern zeigen sich häufig auch im Alltag in 
Kindertagesstätten sowie an anderen Orten. Finanzielle Probleme oder auch 
Überschuldung können oft bei genauerem Hinsehen anhand von bestimmten 
Indikatoren und Merkmalen erkannt werden. Das Vorhandensein von einem 
oder auch mehrerer dieser Merkmals bedeutet jedoch nicht zwingend, dass 
Überschuldung vorliegt. Dennoch können die Beobachtungen wichtige Hinwei-
se und den Ansatzpunkt für sich daraus ergebende Folgeschritte darstellen. 
Zur Schulung der Wahrnehmung von möglicherweise bestehenden Schulden-
problemen ist die folgende Aufzählung gedacht. 
  
 

Katalog möglicher Früherkennungsmerkmale: 
 
Harte Indikatoren 
• Kinder erzählen, dass der Gerichtsvollzieher bei ihnen zu Hause war 
• Essensgeld an die Einrichtung wird nicht oder unpünktlich gezahlt 
• Der Beitrag zum Kindergarten wurde nicht entrichtet 
• Mütter erzählen, dass sie den Unterhalt für die Kinder nicht erhalten haben 
• Eltern „vergessen“, wenn Geld eingesammelt wird (Basteln, Zutaten beim 

Kochen etc.) 
• Eltern weichen aus, wenn Geld als Thema angesprochen wird, beteiligen 

sich nicht an Gesprächen über Geld und Kosten 
• Bei Ausflügen mit Kostenbeteiligung werden Kinder als krank abgemeldet 
 
Weiche Indikatoren: 
• Kinder kommen ohne Frühstück in die Kindertagesstätte bzw. sind unzurei-

chend ernährt 
• Wetter- und jahreszeitgerechte Kleidung ist nicht vorhanden 
• Kleidung ist stark abgenutzt, zu klein, oder kaputt 
• Eltern beteiligen sich nicht an Kindergartenfesten und Ausflügen 
• Fördermaßnahmen (Bildung, Gesundheitsvorsorge, Sprachförderung) wer-

de nicht wahrgenommen 
• Kinder machen einen „verwahrlosten“ Eindruck 
• Die Kinder verhalten sich als „Straßenkinder“, haben besondere Umgangs-

formen entwickelt 
 
Überschuldung hat Auswirkungen für alle Familienmitglieder und in alle Le-
bensbereiche hinein. Vorbeugende Hilfe ist deshalb dringend notwendig, auch 
im Interesse und zum Schutz der Kinder! 
 
 


